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Fiskalvertretung bei der Schweizer Mehrwert-

steuer ab 1.1.2018 

 

Auf den 1. Januar 2018 tritt eine für auch nicht in der Schweiz ansässige Unternehmen sehr wich-

tige Teilrevision des schweizerischen Mehrwertsteuergesetzes (MWSTG) in Kraft.  

 

Neu ist für die obligatorische MWST-Steuerpflicht eines Unternehmens nicht mehr nur der Umsatz 

in der Schweiz (Inland) massgebend, sondern der Umsatz im In- und Ausland (weltweiter Umsatz). 

Unternehmen, die weltweit einen Umsatz von mindestens umgerechnet CHF 100‘000 erzielen, wer-

den ab dem ersten Franken Umsatz in der Schweiz mehrwertsteuerpflichtig. 

 

Bisher konnten ausländische Unternehmen bis zu einem Umsatz von CHF 100‘000 in der Schweiz 

ihre Leistungen ohne Mehrwertsteuer erbringen. Dies führte in der Schweiz, insbesondere in den 

Grenzregionen zu Wettbewerbsnachteilen. 

 

Ab 1. Januar 2018 löst die Mehrwertsteuerpflicht in der Schweiz aus, wenn beispielsweise ein in 

Deutschland ansässiges Unternehmen in der Schweiz einen Auftrag in der Höhe von CHF 30‘000 für 

die Lieferung und Montage einer Anlage erhält und der Weltumsatz des Unternehmens mehr als 

CHF 100‘000 beträgt  

 

Das Unternehmen muss sich in der Schweiz bei der Mehrwertsteuer registrieren lassen, 

einen Fiskalvertreter (z.B. die SEFID Treuhand AG) bestimmen und seine Rechnung an 

den Kunden in der Schweiz mit Schweizer Mehrwertsteuer fakturieren. Anderseits kann 

das registrierte Unternehmen  die in der Schweiz belasteten Vorsteuern geltend machen.  

 

 

Unsere Dienstleistungen im Bereich Mehrwertsteuer für ausländische Unternehmungen 

 

• Prüfung einer schweizerischen Mehrwertsteuerpflicht 

• Übernahme der MWST-Fiskalvertretung) 

• Unterstützung und Anmeldung bei der Registrierung bei den Mehrwertsteuerbehörden 

• Unterstützung und Anmeldung bei der Oberzolldirektion für ZAZ-Konto 

• Erstellen der periodischen Abrechnungen oder Unterstützung beim Erstellen der periodi-

schen Abrechnungen auf Ihrem System. 

 

Gerne stehen wir Ihnen und Ihren in der Schweiz tätigen Kunden beratend zur Seite. Ebenso über-

nehmen wir die Tätigkeiten des Fiskalvertreters. Wenden Sie sich an unsere Ansprechpartner Guido 

Schmid (guido.schmid@sefid.ch) und Arthur Exer (arthur.exer@sefid.ch). 

 

 


